
Am Faschingsdienstag, 

25.25. FebruarFebruar 20202020
abab 14.3014.30 UhrUhr

im Saal der Brauerei Dorn

Kinderfasching
Herzliche Einladung zumHerzliche Einladung zum

Veranstalter:

Gemeinde

Bruckberg
&

Musikkindertagesstätte

SONNENSCHEIN

ErlöseErlöse
zu Gunsten 
der Kita!

Eintritt:
Erwachsene    3 Euro
Kinder            1 Euro

Es wartet auf euch ein buntes Programm 
aus Spiel und Tanz.

Kinder unter 10 Jahren nur in Begleitung Erwachsener.



0160 92 30 8419
0173 86 42 947

Notruf für Wasser
Notruf für Abwasser 01802 71 35 38   Stromversorgung Main-Donau-Netzwerk

Abgegeben werden kann:



Marie Keim, Wustendorf 9
am 07. Februar zum 82. Geburtstag

Hans Meyer, Flurstr. 3
am 15. Februar zum 73. Geburtstag

Dorothea Jakob, Finkenstr. 24
am 03. März zum 86. Geburtstag

Elise Dürsch, Alte Poststr. 15
am 12. März zum 88. Geburtstag

Herzliche Glückwünsche
Die Bügermeisterin, der Gemeinde-
rat und die Gemeindeverwaltung 

gratulieren zum Geburtstag

Donnerstag, 13. Februar um 19.00 Uhr

Freitag, 14. Februar um 19.00 Uhr

Dienstag, 25. Februar ab 14.30 Uhr

Dienstag, 03. März um 20.00 Uhr

Donnerstag, 05. März um 14.00 Uhr

Samstag, 07. März um 14.00 Uhr

Samstag, 07. März

Sonntag, 15. März von 8.00 - 18.00 Uhr



 

Gemeinde 
Bruckberg 

Verwaltungsgemeinschaft 
Weihenzell 
Zutreffendes ankreuzen  oder in Druckschrift ausfüllen 

 

 

Bekanntmachung 
über die Einsicht in die Wählerverzeichnisse  

und die Erteilung von Wahlscheinen 
 

 für die Wahl des  Gemeinderats,  ersten Bürgermeisters, 

  Kreistags,   Landrats 

am 15. März 2020 
 
 
1. Die Wählerverzeichnisse für die Stimmbezirke werden an den Werktagen während der allgemeinen Dienststunden in der Zeit 

vom  24.02.2020  (20. Tag vor dem Wahltag) bis zum 28.02.2020  (16. Tag vor dem Wahltag) 
 
 von Montag bis Freitag in der Zeit von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr 
 (Dienststelle, Anschrift) 

 in der Gemeinde Bruckberg Schulweg 10  91590 Bruckberg (barrierefrei) 
 
 zusätzlich von  Montag bis Freitag in der Zeit von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr 
     Montag bis Mittwoch in der Zeit von 13:00 Uhr bis 16.00Uhr 
     Donnerstag in der Zeit von 13.00 Uhr bis 18:00 Uhr 
 in der Verwaltungsgemeinschaft Weihenzell  Ansbacher Str. 15  91629 Weihenzell (barrierefrei)  
 
 für Wahlberechtigte zur Einsicht bereitgehalten. Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit oder die Vollständigkeit der zu 

seiner Person im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten überprüfen. Sofern ein Wahlberechtigter die Richtigkeit oder die 
Vollständigkeit der Daten von anderen im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen überprüfen will, hat er Tatsachen 
glaubhaft zu machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder eine Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. 
Das Recht zur Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten von Wahlberechtigten, für die im Melderegister eine 
Auskunftssperre nach dem Meldegesetz eingetragen ist. 

Am Mittwoch, den 12. Februar 2020 um 19.30 Uhr
in der Alten Braustube Dietz



6.2.3 ihr Wahlrecht im Beschwerdeverfahren festgestellt worden ist und sie nicht in einem Wählerverzeichnis eingetragen wurden. 
 

7. Der Wahlschein kann bis zum 13.03.2020 (2. Tag vor dem Wahltag), 15 Uhr,  
 (Dienststelle, Anschrift, Zimmer Nr.) 
 

bei der Verwaltungsgemeinschaft Weihenzell Ansbacher Str. 15  91629 Weihenzell 

 schriftlich oder mündlich, nicht aber fernmündlich, beantragt werden. Die Schriftform gilt durch Telefax, E-Mail oder durch 
sonstige dokumentierbare Übermittlung in elektronischer Form gewahrt. Der mit der Wahlbenachrichtigung übersandte 
Vordruck kann verwendet werden.  

 

 In den Fällen der Nr. 6.2 können Wahlscheine noch bis zum Wahltag, 15 Uhr, beantragt werden. Gleiches gilt, wenn bei 
nachgewiesener plötzlicher Erkrankung der Abstimmungsraum nicht oder nur unter unzumutbaren Schwierigkeiten aufgesucht 
werden kann. 

 

8. Wer den Antrag für einen Anderen stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen gesonderten Vollmacht nachweisen, dass er 
dazu berechtigt ist. Kann eine wahlberechtigte Person infolge einer Behinderung weder den Wahlschein selbst beantragen noch 
einem Dritten eine Vollmacht erteilen, darf sie sich der Unterstützung einer Person ihres Vertrauens bedienen. Diese hat unter 
Angabe ihrer Personalien glaubhaft zu machen, dass die Antragstellung dem Willen der wahlberechtigten Person entspricht. 

 

9. Die Wahlberechtigten erhalten mit dem Wahlschein 
 

 einen Stimmzettel für jede oben bezeichnete Wahl, 

 einen Stimmzettelumschlag für alle Stimmzettel, 

 einen hellroten Wahlbriefumschlag für den Wahlschein und den Stimmzettelumschlag mit der Anschrift der Behörde, an die 
der Wahlbrief zu übersenden ist, 

 ein Merkblatt für die Briefwahl. 
 

10. Der Wahlschein, die Stimmzettel und die Briefwahlunterlagen werden den Wahlberechtigten zugesandt. Sie können auch an 
die Wahlberechtigten persönlich ausgehändigt werden. Anderen Personen als den Wahlberechtigten dürfen der Wahlschein, 
die Stimmzettel und die Briefwahlunterlagen nur ausgehändigt werden, wenn die Berechtigung zum Empfang durch Vorlage 
einer schriftlichen Vollmacht nachgewiesen wird. Von der Vollmacht darf nur Gebrauch gemacht werden, wenn die 
bevollmächtigte Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie der Gemeinde vor der Aushändigung der 
Unterlagen schriftlich zu versichern. Die bevollmächtigte Person muss bei Abholung der Unterlagen das 16. Lebensjahr 
vollendet haben; auf Verlangen hat sie sich auszuweisen. Kann eine wahlberechtigte Person infolge einer Behinderung weder 
die Unterlagen selbst abholen noch einem Dritten eine Vollmacht erteilen, darf sie sich der Hilfe einer Person ihres Vertrauens 
bedienen. Diese hat unter Angabe ihrer Personalien glaubhaft zu machen, dass sie entsprechend dem Willen der 
wahlberechtigten Person handelt. 

 
11. Verlorene Wahlscheine werden nicht ersetzt. Versichert eine wahlberechtigte Person glaubhaft, dass ihr der beantragte 

Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihr bis zum Tag vor dem Wahltag, 12 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden. 

 
2. Das Stimmrecht kann nur ausüben, wer in ein Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein hat. 
 

Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder für unvollständig hält, kann innerhalb der oben genannten Einsichtsfrist 
Beschwerde einlegen. Die Beschwerde kann schriftlich oder zur Niederschrift bei der Gemeinde oder der 
Verwaltungsgemeinschaft eingelegt werden. 
 

3. Wahlberechtigte, die in einem Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten spätestens am  
 

 23.02.2020  (21. Tag vor dem Wahltag) eine Wahlbenachrichtigung mit einem Vordruck für einen Antrag auf Erteilung eines 
Wahlscheins. Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Beschwerde gegen das 
Wählerverzeichnis einlegen, wenn er nicht Gefahr laufen will, dass er sein Stimmrecht nicht ausüben kann. 

 
4. Wer in einem Wählerverzeichnis eingetragen ist und keinen Wahlschein besitzt, kann nur in dem Stimmbezirk abstimmen, in 

dessen Wählerverzeichnis er geführt wird. 
 
5. Wer einen Wahlschein besitzt, kann das Stimmrecht ausüben 
 
5.1 bei Gemeindewahlen durch Stimmabgabe in jedem Abstimmungsraum der Gemeinde, die den Wahlschein ausgestellt hat, 
 
5.2 bei Landkreiswahlen durch Stimmabgabe in jedem Abstimmungsraum innerhalb des Landkreises; gilt der Wahlschein zugleich 

für Gemeindewahlen, kann die Stimmabgabe hierfür nur in dieser Gemeinde erfolgen, 
 
5.3 durch Briefwahl. 
 
6. Einen Wahlschein erhalten auf Antrag 
 
6.1 Wahlberechtigte, die in einem Wählerverzeichnis eingetragen sind. 



Dinkelsbühl Landwirtschaftsschule, Luitpoldstraße 5
Ernährungskurse mit Praxisanteil - hier dürfen die Teilnehmer/innen selbst an die Töpfe

Ansbach Landwirtschaftsschule, Mariusstraße 24 
Ernährungskurse mit Praxisanteil - hier dürfen die Teilnehmer/innen selbst an die Töpfe

Anmeldung zu Kursen und weitere Infos:

 
12. Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig oder wegen einer Behinderung an der Abgabe seiner Stimme gehindert ist, 

kann sich zur Stimmabgabe der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfsperson muss das 16. Lebensjahr vollendet haben. 
Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer vom Wahlberechtigten selbst getroffenen und geäußerten 
Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die 
selbstbestimmte Willensbildung oder Entscheidung des Wahlberechtigten ersetzt oder verändert oder wenn ein 
Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht. Die Hilfsperson ist zur Geheimhaltung der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der 
Hilfeleistung von der Wahl einer anderen Person erlangt hat. 

 

13. Bei der Briefwahl müssen die Stimmberechtigten den Wahlbrief mit den Stimmzetteln und dem Wahlschein so rechtzeitig an 
die auf dem Wahlbriefumschlag angegebene Stelle einsenden, dass der Wahlbrief dort spätestens am Wahltag bis 18 Uhr 
eingeht. Er kann dort auch abgegeben werden. 

 

 Nähere Hinweise darüber, wie die Briefwahl auszuüben ist, ergeben sich aus dem Merkblatt für die Briefwahl. 
 
07.02.2020 
   

 

 
_____________________________ 
Anna Maria Wöhl 



Amtliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung der Verwaltungsgemeinschaft Weihenzell für das 
Haushaltsjahr 2020 

Die Gemeinschaftsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft Weihenzell hat am 05.12.2019 die Haushaltssatzung für 
das Haushaltsjahr 2020 beschlossen. Das Landratsamt Ansbach hat die Satzung, die keine genehmigungspflichtigen Be-
standteile enthält, rechtsaufsichtlich überprüft und gemäß Schreiben vom 19.12.2019 Az. 910-10 SG 22 keine Einwen-
dungen erhoben. Die Satzung wird nachstehend amtlich bekanntgemacht (Art. 10 VGemO). Danach liegen die Haushalts-
satzung 2020 samt ihrer Anlagen bis zur nächsten amtlichen Bekanntmachung einer Haushaltssatzung öffentlich in der 
Geschäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft Weihenzell, Ansbacher Str. 15, 91629 Weihenzell innerhalb der allgemei-
nen Geschäftsstunden zur Einsichtnahme auf. 

Haushaltssatzung 
der Verwaltungsgemeinschaft Weihenzell 

für das Haushaltsjahr 2020 
 

Vom 02. Januar 2020  
 

Aufgrund der Art. 8 Abs. 2,  Art. 10 VGemO,  Art. 40,  41,  42 KommZG sowie der Art. 63 ff der Gemeindeordnung 
(GO) erläßt die Verwaltungsgemeinschaft folgende Haushaltssatzung: 

§ 1 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird       
im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben auf  754.519,00 € 

und 
im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben auf  178.035,00 €  
festgesetzt. 
 

§ 2 
Kredite zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögenshaushalt werden nicht aufgenommen. 
 

§ 3 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 
 

§ 4 
(1) Verwaltungsumlage 

1. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Finanzbedarf (Umlagesoll) zur  
Finanzierung von Ausgaben im Verwaltungshaushalt wird für das Haushaltsjahr 
2020 auf  532.045,00 € festgesetzt und nach dem Verhältnis der Einwohnerzahl der 
Mitgliedsgemeinden bemessen. 
2. Für die Berechnung der Verwaltungsumlage wird die maßgebende Einwohnerzahl 
nach dem Stand vom 30.06.2019 auf 5.485 Einwohner festgesetzt. 
3. Die Verwaltungsumlage wird je Einwohner auf  97,00 € festgesetzt. 

(2) Investitionsumlage 
Eine Investitionsumlage wird nicht erhoben. 
 

§ 5 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem 
Haushaltsplan wird auf 25.000 € festgesetzt. 

 
§ 6 

Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen. 
 

§ 7 
Diese Haushaltssatzung tritt am 01. Januar 2020 in Kraft. 
 
Weihenzell, den 02. Januar 2020  
Verwaltungsgemeinschaft Weihenzell 

 
Gerhard Kraft 1. Vorsitzender 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Florian Stern von Insetto GmbH                                      Hans, Toni, Felix und Richard Schwab von Schwab 
in Weihenzell                                                                   Tiefbau GmbH & Co.KG in Haasgang                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Christine und Bernd Göß von Göß Genießer-                 Markus Würflein von Würflein Haustechnik GmbH 
Gärten in Wernsbach                                                       & Co.KG in Weihenzell 

Kinder sollen gesund groß werden und zu starken Persönlichkeiten heranwachsen. Sie sollen die 
Herausforderungen des Lebens meistern können und einen gesunden Lebensstil entwickeln. Dabei 
unterstützt sie Klasse2000, das in Deutschland am weitesten verbreitete Unterrichtsprogramm zur 
Gesundheitsförderung in der Grundschule. Dieses Programm will die Kinder frühzeitig im Grundschulalter 
begleiten, um eine positive Einstellung zur Gesundheit zu stärken. Es soll den Kindern bewusst machen, 
was Bewegungsmangel, falsche Ernährung aber auch Gewalt, Rauchen und Alkoholkonsum anrichten 
können und mithelfen, diese zu vermeiden. Frühzeitig und kontinuierlich lernen die Kinder das 1x1 des 
gesunden Lebens. Dies geschieht aktiv, anschaulich und mit viel Spaß. Lehrkräfte und speziell geschulte 
Gesundheitsförderer gestalten rund 15 Klasse2000-Stunden pro Schuljahr. Durch vielfältige Methoden, 
Spiele und mit praktischen Materialien wird das Lernprogramm von Klasse2000 in den normalen Unterricht 
integriert und so mitgeholfen, dass sich die Kinder für die Themen Ernährung, Bewegung, Gewalt- und 
Suchtvorbeugung interessieren. Jedoch wird das Programm nur über Spenden finanziert. Daher freut es 
uns, dass wir auch für dieses Schuljahr wieder Sponsoren für das Projekt finden konnten, die mit einer 
Patenschaft für eine Klasse deren Teilnahme ermöglichen. Der Patenschaftsbeitrag deckt die Kosten für 
den Einsatz der Gesundheitsförderer, die Entwicklung und Herstellung des Unterrichtsmaterials, den 
Versand und die Organisation des Programms. 
 

Wolfgang Ringel 
Elternbeiratsvorsitzender 
 

Wir danken deshalb herzlichst allen nachfolgenden Sponsoren, hier bei der Übergabe der 
Patenschaftserklärung, die uns finanziell bei der Umsetzung dieses Gesundheitsprogramms unterstützen: 

 

 



Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Nachwuchs!

Seminar „Rund um das Baby“

am 
Donnerstag, 20. Februar 2020 

um 19:30 Uhr ein 
in den Gasthof Veit Wernsbach bei Ansbach 

zum Informationsabend mit dem Thema 
„Wärmewende mit Holz“.

 

 
Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten

Ansbach
 

 

Pressemitteilung vom 20.02.2020 



Neu- und Altbautage 2020





Februar
Fr. 07. Feb.

Sa. 08. Feb.

So. 09. Feb.

Sa. 15. Feb.

Mi. 19. Feb.

Do. 20. Feb.

Fr. 21. Feb.

Fr. 28. Feb.

Sa. 29. Feb.

März
Do. 05. März

Fr. 06. März

Sa. 07. März

So. 08. März

Die kommunale Allianz im Herzen Mittelfrankens

BRUCKBERG

DIETENHOFEN

HEILSBRONN

LICHTENAU

NEUENDETTELSAU

PETERSAURACH 

SACHSEN B.ANSBACH

WINDSBACH

 … D A S S I N D  W I R :

Senioren-
        Fasching

Reservierungen

 ab 15. Januar 2020

unter 09872 806-52

1 4 : 0 0  b i s  1 8 : 0 0  U h r
Hohenzollernhalle Heilsbronn 
Ketteldorfer Straße
Musikalische Umrahmung:
Helmut Linke
A u f t r i t t 
d e r  K a r n e v a l s g e s e l l s c h a f t 
K G .  M i n n e s ä n g e r  e . V.  – 
Wo l f r a m s - E s c h e n b a c h

E I N T R I T T  F R E I !

15. Februar 2020



„Je oller,
desto toller“

Fr. 20.03. / Sa. 21.03.2020

Fr. 27.03. / Sa. 28.03.2020

Sonntag 22.03.2020

Kartenvorverkauf: Tel. 09824 /303

Montag 09.03.20 ab 8.00 Uhr bei Fam K.Geyer
Für das leibliche Wohl

sorgt Fam. Nixel

Autorin: Regina Rösch
(Theaterverlag Rieder)



Ö  nungszeiten : 



ANMELDUNG

Anmeldung vom 02.03. bis 13.03.2020
• Mo-Do: 9:00 bis 15:00 Uhr und Fr: 9:00 bis 13:30 Uhr
• im Sekretariat, Waldsteig 9, Neuendettelsau 

für mehr Informationen
Laurentius-Fachoberschule
Tel.: 09874 86401
www.laurentius-fachoberschule.de

• Assistent/in für Ernährung und Versorgung
• Hauswirtschafter/in
• Kinderpfl eger/in
• Sozialbetreuer/in und Pfl egefachhelfer/in
• Landwirt/in und weitere Berufe
 in der Agrarwirtschaft

• Techniker/in für Umweltschutztechnik
 und regenerative Energien
 (Voraussetzung: abgeschlossene Berufsausbildung)

• Familienpfl eger/in
 (Voraussetzung: abgeschlossene Berufsausbildung)

BSZ-Info- und Anmeldetag
Samstag, 14. März 2020
10.00 bis 13.00 Uhr
Ausbildung in zukunftssicheren
Dienstleistungs- und Pfl egeberufen

Bei uns dreht sich alles um Dich!

Deine Ausbildung und
Deine Zukunft!

Brauhausstr. 9b

91522 Ansbach

Tel.: 0981/488462-0

Es ist angerichtet ...

BSZ Ansbach
Triesdorf

www.bsz-ansbach.de       ·       0981 / 48 84 62-0

 Agentur für Arbeit Ansbach  Weißenburg 
Pressestelle  Kerstin Bucka 
Schalkhäuser Str. 40, 91522 Ansbach 

Telefon: 0981 / 182 -  544 
Ansbach-Weißenburg.PresseMarketing@arbeitsagentur.de 
www.arbeitsagentur.de 

 
Presseinformation 

 

 

 
Nr. 2 / 2020   Februar 2020 
 
 
Informationsveranstaltung im BIZ 
 
 
Im Rahmen einer berufskundlichen Vortragsreihe für Schülerinnen und Schü-

2020 von 14.30 Uhr bis ca. 16.00 Uhr im Berufsinformationszentrum  BIZ  
der Agentur für Arbeit Ansbach, Schalkhäuser Str. 40 eine Infoveranstaltung 

rer sind dazu herzlich eingeladen. 
 
So vielfältig wie das Leben sind auch die Berufsmöglichkeiten bei den staatli-
chen und kommunalen Behörden. Im Vordergrund der beruflichen Anforde-
rungen steht häufig die Arbeit mit Menschen. Bei der Berufswahl stehen viele 
Wege offen. Die Ausbildung der öffentlichen Verwaltung und Justiz und die 
Studienplätze an der Hochschule für den öffentlichen Dienst in Bayern eröff-
nen mit einem breiten Aufgabenspektrum zahlreiche Möglichkeiten. 
 
An diesem Nachmittag wird Frau Neumeister von der Regierung von Mittel-
franken über die Ausbildung bei dieser modernen, leistungsfähigen und zu-
kunftsorientierten Behörde informieren und für Fragen zur Verfügung stehen. 
 
Die Teilnahme ist kostenlos. Voranmeldung nur bei Gruppen / Schulklas-
sen unter 0981/182-333 erwünscht! 
 

Tag der o  enen Tür des Theresien-Gymnasi-
ums

Tag der o  enen Tür des Gymnasiums Carolinum



Unser Service für Sie

Anschrift:
Zimmerei Ziegler
Kleinhabersdorf 23
90599 Dietenhofen

E-Mail:       
info@zimmerei-kleinhabersdorf.de
Internet:    
www.zimmerei-kleinhabersdorf.de

Telefon/ Telefax     
0 98 24 / 92 25 98
Mobil:        
0 17 0 / 34 06 252

Zimmererarbeiten 
Innenausbau 
Carports

Hallenbau 
Holzhäuser
Dachsanierung 

Wir erfüllen Ihre Träume!



Computer – Netzwerk – Internet
Ihr freundlicher und kompetenter Ansprechpartner für alle Wünsche und 
Probleme rund um Computer, Netzwerke und Internet, betreut Betriebe 
und Privatanwender in Dietenhofen und Umgebung.

Beratung vor dem Kauf von Hard- und Software (spart oft viel Geld ! )
Beratung über die geeignete Internetanbindung, mit Komplett-Service:

Beantragung, Installation & Konfiguration
Reparaturen, Wartungen und Neuinstallationen
Datensicherung / Backupmanagement
Datenrettung - "Worst-Case Management"
Hotline & Support  - bedarfsorientiert, 24 Std. Service

Helmut Schrepf
Walburgswinden
90599 Dietenhofen
Tel . 09824 /  920 40 40
Fax 09824 /  920 40 44

Mobi l   0162 /  27 38 005
Internet :  www.cncc.de
Mai l :  support@cncc.de

   Telekom-Partner

Wir freuen uns darauf, für Sie zu fairen Konditionen tätig sein zu dürfen!



TAG DER 

OFFENEN TÜR

SO 8. MÄRZSO 8. MÄRZ
11110000 - 15 - 150000 UHR UHR

Exklusive Angebote mit  Beratung & Verkauf

Fitness-Welt
Gesundheits-
Zentrum

Große Höhe 5 • 90599 Dietenhofen • Tel. 09824 - 17 07 • www.studio-arlt.deGroße Höhe 5 • 90599 Dietenhofen • Tel. 09824 - 17 07 • www.studio-arlt.de





die KFZ-Werkstatt
Mit unserem kompetenten Rundum-Service für alle Marken bietet 
Ihnen unsere Werkstatt Sofortservice und Meisterqualität zu 
erschwinglichen Preisen !

Daniel Hecht e.K.
Neustädter Str. 35
90599 Dietenhofen

Tel.: 09824 / 922 265

www.kfz-hecht.de  info@kfz-hecht.de

Unsere Leistungen       Jetzt

NEU in Dietenhofen

ab 01. August 2019

Neustädter Str. 35

Öffnungszeiten:  

Mo. - Fr.     8.00 - 12.00 Uhr
 13.00 - 17.00 Uhr
Samstag     8.00 - 12.00 Uhr

Wer verkauft sein Haus?

Wir suchen
für einen Bankkunden 
ein Einfamilienhaus

eine attraktive Doppelhaushälfte
in Ihrem Gemeindebereich

bis 300.000,-
Bitte rufen Sie uns an.

Gerhard Blank, Tel. 0981/48744810

IMMOBILIEN. EINFACH. SICHER. ZUVERLÄSSIG.

Ihr Verkaufsspezialist wenn es um 
Wohnimmobilien geht.


